
Die lykurgische Verfassung.

11. Die lyknrgischen Rhetren.

Von der in der vorangehenden Abhandlung besprochenen
Darstellung des Ephen-os, die wie wir gesehen haben, auf Pausanias
zurückgeht, weicht die bei Plutarch gegebene in einem wesentlichen
Punkte ab. Deber die Institutionen hat er in der Hauptsache die
gleichen Anschauungen: das Ephorat ist spätern Ursprungs, Ly­
kurgs Hauptwerke sind die Einsetzung der Geronten und die Land­
vertheilung, daneben steht als TPlTOV TTOAlTEu/.m Kai KUAAIO"TOV die
Einsetzung der Syssitien. Auch nach Plutarch lernt Lykurg die
kretischen Institutionen kennen und holt sich die Bekräftigung
seiner Pläne aus Delphi. Ferner kennt er, wie schon erwähnt,
den Spruch ftKEl); W AUKOOPlE nebst dem Zusatz, dagegen nicht
die weiteren Orakel des Ephoros. An ihre Stelle treten prosaische
Sprüche, die sogenannten Rhetren. Ausdrücklich bemerkt Plutarch
in der Untersuchung, weshalb die Pythia jetzt nicht mehr in Versen
weissage (de Pyth. orac. 19), die Rhetren seien dem Lykurg vom
Orakel in Prosa gegeben worden 1 - zugleicl) ein Beweis, dass
Plutarch den Ephorosselbst niemals eingesehen hat, wenn er ihm
auch indirekt sehr viel Material verdankt.

Diese abweichende Darstellung Plutarchs geht nun aller
Wahrscheinlichkeit nach auf Aristoteles zurück, aus dem ja über­
haupt ein grosser Theil der plutarchischen Lykurgbiographie
stammt (c. 1. 5. 6. 14. 28. 31). Im cap. 6 citirt Plutarch
nämlich eine erklärende Bemerkung des Aristoteles zu der ersten
und wichtigsten dieser Rhetren. 'Wir dürfen also annehmen, dass
Aristoteles in diesem Punkte dem Beriollt des Ephoros nicht ge­
folgt ist -:- vielleicht erkannte er den späteren Ursprung seiner
Orakel -, dass er dagegen in den Rhetl'en ein authentisches

1 Cll M1TPCtl, 01' WV ~K6(}fJ.I1(}€ 'niv AaK€OUlfJ.Ovlwv 1tOAITEIUV Au­
KouPTO<;. ~Mel1(5uv UUTti' KUTUAOTUÖl1v.

Rhein. Mus. f. Philol. N ],'. XLII. 6
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Document aus der Zeit Lykurgs zu erkennen glaubte. Wir haben
uns zunäallst mit der ersten Rbetra zu beschäftigen, die allgemein
ausser von Trieber 1 als ein authentisches und uraltes Document
anerkannt wird. Jetzt stebt üben!ies durch das Rh. Mus. 41,591
angeführte Gedicht des Isy11os, in dem eine Wendung der Rhetra
copirt wird, fest, dsss sie zu Anfang des dritten Jahrhunderts
allbekannt war. Nun behaupten Gilbert (Studien zur altspart.
Geschichte) und Wilamowitz (Hom. Unters. 280), Rhetra bedeute
weder wie Plutarch es auffasst und offenbar auch Aristoteles es
aufgefasst hat Orakelspruch, noch wie andere meinen 'Gesetz',
sondern lediglioh Vertrag. Gewiss hat es diese Bedeut~ng, z. B.
Od. E 393, in der elisohen Bronze I. gr. ant. 110 und sonst. Aber
I. gr. ant. 112 in der Bestimmung über die Bestrafung der Zauberei
heisst U .FpUTpU TOlIi: .FUhEtOtli: nicht Vertrag, sondern einfach 'Ge~

setz, SatzuDg~. Dieselbe Bedeutung hat es z. B. Xen. anab. VI 6, 28
lva • • ~ltaawl1ElE TOlli: At;ll1TUtli: Ttapa T~V P~TPUV Ta XP~fJUTU.

Die p~Tpa ist hiel' ein Beschluss des Heeres (Ei Tl<;; xwp\<;; aTtEÄ6wv
AcißOt Tl, bllfJ0l110V (!bO!:EV Eivm VI 6, 2 2). Man sieht, das
Wort bedeutet im allgemeinen 'Satzung', und daher ebensowohl
'Vertrag' wie 'Gesetz' 8. Waa ea in Sparta bedeutet hat, lässt
sich mitl1in apriori nicht entscheiden. In dem angeblichen Tyr­
taeosvers ElteEltlV P~TP(W;; avrmmfJEtßOfJEVOU<;; bedeutet das Wort,
wie es scheint, <Gesetz' in dem Sinne von 'Gesetzesantrag', und
ebenso winl Landvertheilungsbill bezeichnet (Plut. Agis 8. 9).
Wir haben nicht den mindesten Grund anzunehmen,dass Plutarch

1 Trieber's Ansicht (Forschunge!l zur spart. Verfassungsgesch.),
die Rhetra nebst Aristoteles Commentar dazu sei das Werk eines spä­
teren Fälschers, wird wohl schwerlioh irgendwo Zustimmung finden
und ist von ihrem Urheber, wie mir derselbe mittheilt, längst auf­
gf\geben.

II Wilamowitz 1. c. sagt, es bedeute auch hier 'Vertrag' und zwar
'im Munde eines Spartiaten'. Aber was ein Heer über sich besohliesst
ist kein Vertrag. sondern eine Satzung, ein Gesetz, und der Redner an
der angeführten Stelle ist kein Spartiate, sondern ein gemeiner Soldat
aus dem MXO<; des Stympllaliers - Auch I. gr. ant. 113 CI.

FpU-rpa. 'tOlP XaXabpmp Kat. AEUK<xXIOVI sollte man Fp<X-rpU nicht mit Ver­
trag übersetzen, denn von Gegenseitigkeit ist in der Urkunde keine
Rede: es ist ein einfaches Dekret, durch das dem Deukalion das Bür-
gerrecht verliehen wird. .

8 Im iihrigcn Photius s. v. pfl-rpat· CfuvGfjKaI, AOTOI, 6f.loAo'flut.
Ta.panlvol OE v6f.lov Kat O\OV 1Jl11q>(crllu-ra. Trapo. AaKEbatlWvlOlt; (rll1:P<X
AUKOUPToU v6Jlo~. w~ EK· XPI1<JllWV -r16€IlEVO';.
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oder vielmehr Phylarch das Wort lediglich hier einer antiquari­
schen Sohrulle zu Liebe gebrauoht habe: Agis hat offenbar sein
Gesetz selbst als rhetra bezeiohnet. Ebenso wird da.s a.ngebliohe
Gesetz des Epitadeus rl1etra genannt (Plut. Agis 5). Danaoh ist
es wohl zweifellos, dass das Wort in Sparta wirklich (Satzung,
Gesetz' bedeutet hat, vielleioht mit Besohränkung auf die grund­
legenden Ordnungen des Staatsreohts.

Indessen sehen wir uns die Rhetra selbst nällllr an. Sie
lautet in den Handsohriften:

6.loe; LUAAaviou Kai 'Ae1]vlie; LUAAaviae;l l€POV lbpucrallEVOlj;
(leg. -ov), qnJAae; q>uMEavTa Kai wß&.lj; wßuEaVTa, TplUKOVTa TE­
pouO'iav O'uv apxaTETCUlj; KaTaO'TT1craVTa, wpae; €E wpae; arrEAM­
E€IV (leg. -lEW) IlETaEu BaßUKae;; TE Kat KvaKlwvoe;;2, OUTWlj; elO'q>E­
pEtV TE Kat aq>iO'Tacr8cu' llXllwbav ToplaVllllllv II Kat KpaTOlj;' 0.1
bE O'KOAlav ö MIlOe;; lPOIT0 4, TOVe; rrpEO'ßuTEVEac; Kai apXUTETUe;
&rroO'TaTllpae; ~Il€v. Dieser letzte Satz ist nach Plutarch ein
Zusatz des Polydor und Theopomp j das übrige ist nach demselben
der dem Lykurg Götterspruch, naoh Gilbert ein Vertrag
zwisohen den drei Gemeinden der Agiaden, Eurypontiden und
Aigiden, aus denen naoh ihm Sparta synoekisirt sein soll, Dach
Wilamo'witz ein Vertrag zwischen König und Demos d. h. der
Adelskaste. loh muss offen bekennen, dass ich nicht verstehe,
wie man irgend eine dieser Auffassungen fiir richtig halten kann.
tTheile das Land in Provinzen und Kreise - die Bedeutung des
Staatsheiligthums lä.sst sich in modernen Verhä.1tnissen nicht
wiedergeben - berufe einen Reichsrath von 30 Männern mit
Einsohluss des Königs, halte jeden Monat (wpu~ EE wpar;;) eine

1 Man pflegt die Beinamen in 'EXAavlOC; (-a) zu ändern. Wila­
mowitz, Hom. Unters. 94 Anm., bezieht darauf Herod. V 49, wo Ari­
stagoras den Kleomenes als Ttpo<YTaTll<;; "l"fl<;; 'EXMoo<;; beschwört: TtPOc;
eEWV Tlbv 'EXAllV{WV pucraoeE wlwva<;; ete, Möglich ist das, aber
nicht; es kann auch einfach soviel heissen wie 'bei den Göttern von
Hellas '.

2 Deber die was daS für Loca1itäten waren, sind, wie
Plutaroh Aristoteles und andere alte Ausleger verschiedener
Meinung gewesen, Es ist daher völlig unmöglioh, dass wir darüber
etwas aussagen können.

S Die Stelle ist ganz oorrupt. Man pflegt zu emendiren: MllljJ
oe 'iaV Kup{av fiIlEV.

4, So die Handschriften; gewöhnlioh liest man f!Xql"l"O, Reiske
a!poho.
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Parlamentssitzung in Berlin ab und bringe da deine Anträge eiu·
- oder was OÜTWl;; EtO"qlEPE1V TE Kal tlqlIO"TlJ.O'eCU sonst bedeuten
mag! -i daa Parlament aber soll die Entsclleidung baben [falls
die Oorrectur der verstümmelten Stelle das riclltige trifft]'. Ist
denn daa ein Gesetz oder ein Vertrag, durch den beispielsweise
der preussische Staat oder das deutscbe Reich begründet oder
geordnet werden könnte? Bei keiner einzigen der Vorschriften
steht ja irgend etwas über den Modus der Ausfitbrung darin.
Plutarch's Anschauung ist wenigstens insofern consequent, als
bei ihm die Rhetra nur eine dem Lylmrg von der Got,theit ge­
gebene Directive ist, die er ins Detail ausführt. Aber die Heueren
sehen in der Formel einen constitutionellen Act, bei dem ja gerade
das Detail, die .Abgrenzung der Rechte der einzelnen Factoren
das massgebende ist. Wie viele Phylen und Oben sollen einge­
richtet werden 2? welcbe Functionen steben ihnen im Staatsleben
zu? Wie werden die achtundzwanzig .Alten gewählt, was haben
sie zu tlmn, wie stehen sie dem König gegenüber? wer hat die
Initiative der Gesetzgebung? nur die Könige oder auch der
Rath oder auch nooh andere Beamten oder jeder Bürger? Einzig
die Reohte des Demos scheinen genauer bestimmt und doch ver­
missen wir auch hier gar manches. Wie stimmt der Demos ab?
als Gesammtheit oder klassenweise, etwa nach Phylen und Oben
geordnet? Welche Dinge gebören zu seiner Oompetenz? jede
Verwaltungsmassregel oder nur ein Theil derselben oder DUI' die
eigentliche Gesetzgebung oder was sonst für Möglichkeiten sind?
Genug, wohin wir blicken, überall treten uns Fragen in Masse
entgegen, aber nirgends erhalten wir eine Antwort. .Auf die
lykurgische Rbetra lässt sich ein Staat so wenig gründen wie
etwa auf die Menschenrecbte Lafayette's. Und im übrigen, liegt
es denn nicht auf der Hand, dass. dieser Rbetra die zwar dem
ganzen .Alterthum allein geläufige aber völlig llnhistorische An­
schauung zu Grunde liegt, eine Staatsordnung entstehe durch den

t Ueber die Bedeutung der Worte ist viel gestritten worden.
Plutarch erklärt den Schlusspassus: TOO be Tr~tliOou<; dOpow6evTo<; dmlv
/AEV oilbEvl PW/AI'JV TUlV llAAwv elpelTo, TJiV b' QTrO TUlV repOVTWV Kai
TUlV ~MtA€WV TrpOTEOElo-av eTClKplva t KOplO<; nv (; bt)/Aol;;. In der Zusatz­
rhetra erklärt Plutarch das d1TMTIXTi'ipIXl;; ii/AEV durch /AJi KUpOOV aAA'
ÖAWl;; dlp[(JTMOtU Kai bmAUEtV TOV bij/Aov. Danach hiesse dlp{(JTacrOm
(wegtreten lassen', 'auflösen'.

2 Wir wissen auch in der That gar nichts tiber die sparta-
nischen Phylen und Oben.
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Willen eines Gesetzgebers, der sie aus dem Nichts oder dem
Chaos hervorzaubert? Wer glaubt, dass iu Sparta die Eintheilung
des Volks in Phylen und Oben, der Rath der Alten ut.d das
Recht der Volksversammlung durch einen einmaligen Akt ins
Leben seien, der muss auch glauben, dass König ROll1ulus
in Folge einer Eingebung seines souverahlen Willens das Volk
in Tribus und Curien, in Patricier und Plebeier getbeilt hat.

Anf alle die Fl'Rgen. welche wir eben aufgeworfen haben,
bedurfte nur del:ienige keiner Antwort, welcher im spartanisohen
Staate lebte und die :Functionen der einzelnen Factoren von Jugend
auf tagtäglich sieh vollziehen sah. FUr ihn war die Bedeutung
der Phylen und Oben, die Compctenz der Alten und der Könige
etwas selbstverständliches, von der Natur gegebenes. Mit an­
deren Worten, die Rhetra ist nichts anderes als eine Formulirung
der im spartanischen Staate bestehenden Ordnung, aber nicht
etwa die Grundlage, auf der diese letzere aufgebaut ist. Sie
hat ihr 'Volles Analogon in den Gesetzesformeln, welche Cice1"o
in den leges gibt und mit denen auch kein Mensch etwas an­
fangen kann, der die Institutionen .des römischen Staates nioht
kennt. Wie Cioero für dieselben arohaisirende Ausdl'üoke ver­
werthet, so ist auch die Spraclle der Rhetra ein wunderliches
Gemisch aus altem Dorisch und der attischen Schriftsprache.
Genng sie ist ein secundäres Product, eine Pl'osaredaction der
Grundzüge der Verfassung, welche der oben besproohenen poe·
tischen, namentlich den angeblichen Tyrtaeusverscn. die denselben
Inhalt haben, gleiohwerthig zur Seite steht.

Aelter als diese Verse ist sie denn auch auf keinen :Fall.
Denn einmal setzt sie die Ansicht voraus, dass die Verfassung
vom Apoll stammt: die einzig haltbare Erklärung ihrer Form bleibt
die von Plutarch gegebene, dass sie das dem Lykurg für die Ordnung
(les Staats gegebene Orakel enthalten soll. Sodann aber stimmt
sie inhaltlich genau zu den Versell. apXElV Il€V ßOUAIJ etc. und
sohliesst das von den lykurgischen Einrichtungen aus.
Hätte es zu Herodots Zeit schon eine derartige Formulirung gegeben,
so wUrde in ihr das t<popoue; KCX'tCtO'TtlO'CtV'tCt ebenso gut stehen
wie in HerQdots Bericht (rrpoc; be. 'tOU'tOlC; TOUe; t<poPOUt;; Kcxl

"fEPOVTett;; EO''tIlO'E l\uKoUP10t;;). König Agesilaos hat zweifellos
ebenso gelernt, sonst würden die Ephoren seinem Vertrauten
Xenophon nioht als lykurgisch Es mögen ja ältel'e Für-
mulirungen zu Grunde liegen, so wie Aristoteles sie auf-
zeichnete, war die Rhetra höchstens etwa Jahre alt.
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Mit dem Raupttheil der Rhetra fällt auch der angeb­
liche Zusatz des Polydor und Theopomp, die Bestimmung, welche
den Königen und dem Rath der Alten das Recht gibt, die Be­
schlüsse des Demos zu confisoiren. Wie sich ihre Zurück!ührung
auf Theopomp zu der Ansicht· verhält, der letztere habe die

eingesetzt, ist völlig unklar. Nur sollten wir uns nioht
einbilden, über die spartanische Verfassungsgesohichte im aehten
Jahrhundert eine ächte Ueberlieferung zu haben, wo uns selbst
aus dem fünften und vierten Jahrhundert keine Spur derselben

vorliegt 1.

Bestätigt wird das hier ausgesprochene Urtheil Über die
Rhetra dadurch, dass neben ihr noch drei andere überliefert wer­
den, welche eben so gut bezeugt sin(} wie die besprochene. Es
sind die drei Sätze, keine geschriebenen Gesetze zu haben (d. h.
nicht nach einem Gesetzbuch, sondern nach Herkommen Recht
zu sprechen), das Dach des Hauses nur mit dem Beil, (lie ThÜr
nur mit der Säge zu verfertigen, und nioht wiederholt gegen die­
selben Feinde zu kämpfen (Plut. Lys. 13, Ages. 26, de esu oamis
:6, 6, 6 u. sonst). Diese drei kleinen Rhetren sind uns ebenso gut
wie die grosse nur aus Plutarch bekannt; wir dürfen also, wie
Goettling und Tlieber mit Recht hervorheben, die grosse nicht als

1 Es ist seltsam, dass Pausanias' Angabe III 11, 10, das Staats­
siegel der spartanischen Beamten (man interpretiri gewöhnlich: der
Ephoren) sei das Bild Polydors gewesen, noch immer auf Treu und
Glauben angenommen und zur Stütze dieser vel'fassungsgeschichtlichen
Angaben verwerthet wird. Wie spät kommt selbst in monar­
chischen Staaten der Brauch auf, den Kopf des Königs auf die Münzen
zu setzenl Und gab es im Jahrhundert in dem recht wenig'
cultivirlen Sparta Steinschneider, welche ein Portrait zu graviren die
Fertigkeit und die Gelegenheit gehabt hätten? Die Phoeniker haben
diese Kunst allerdings geübt und den Fürsten und Grossen des myke­
neischen Reichs ihre Siegel verkauft; aber die mykclleische Cultur hat
auf das dorische Sparta keinen Einfluss geübt. Eine menschliche Figur
- die natürlich einen Gott darstellen sollte wird auf dem Siegel
wohl gewesen sein, und ein späterer Antiquar hat sie dann rür das
Bild des guten Königs Polydoros ausgegeben, der trotz a11 seiner Güte
und Volksfreundlichkeit (Kai KaTa TVW/-1.11V !\aKEOCllIlOV{UlV IldAH)'Tll ÖVTl

T4J oillltV heisst es bei Pausanias diese Quelle weiss also von der
Zusatzrhetra niohts) dennooh von dem bÖsen Polemarchos ermordet
wird, der freilich auch sein Grabmonument in Sparta hat (Pausan. III
3). Man sollte doch endlich aufhören, aus solcher Afterweisheit die
ältere griechische Geschichte zu <reconstruiren'.
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echt anerkennen, wenn wir die kleinen verwerfen. Und umgekehl,t
wi.rd Aristoteles die letztem eben so gut angeführt haben wie
die erstere. Bei den kleinen Rhetren lehrt aber der erste Blick,
dass sie nichts weiter sind als knappe Formulirungen herkömm­
licher Bräuche und Grundsätze, welche dem Gesetzgeber in den
Mund werden 1, Yon Lyknrg stammen alle vier Rhetren
ebensowenig wie z. B. das Yerbot des Geldes, das es zu Lykurg's
Zeit noch gar nicht gab.

In. Die Ausbildung der Lyk:l.ll'glegende.

Durch die Untersuchungen haben wie
ich glaube, über die Entstehung der det..'lillirten Berichte über
das Werk des Lykurgos eine in deu Grundzügen gesicnel'te Eiu­
sicht gewonnen, Wie Ephoros' Darstellung entstanden liegt
klar vor Augen, Auf der einen Seite fand er die schon zn Herodots
Zeit in Sparta herrsellende Ansicht, die stamme aus
Kreta, die sieh inzwischen weit Uber Griechenland (vgl. Plato's Minos)
und auch nach Krcta sclbst verbreitet hatte. Auf der anderen
Seite war die Ableitung von Delphi jetzt in SpartA. officiell an­
erkannt und die authentische Fassung der Orakel lag in Pau­
sanias' Schrift vor. Ephoros combinirte die beiden sich ur­
sprünglich ausschliessenden Meinungen durch seine rationalistisc"J1e
Deutung. Hierin sind ihm alle Späteren gefolgt; dagegen ersetzte
Aristoteles die Orakelverse durch die prosaischen Rhetren, d. i.
durch eine traditionelle Formulirung der Hauptpunkte der Gesetz­
gebung. Daher sind die Späteren über die }<'rage, wieviel von
Lykurgs Gesetzen im einzelnen auf Delphi verschie­
dener Ansicht: Diodor folgt dem Ephoros, Plutarch dem Aristo­
teles, aber Trogus 2 begnügt sich mit der von Xenophon ausge­
sprochenen Ansicht, dass Lykurg den Apoll für den Urheber
seiner Gesetze ausgegeben habe, ohne im einzelnen die Orakel

1 Dass man in Sparta 1lioht mehr lykurgische Hhetrcn gekannt
haben sollte, als die grosse und die drei kleinen, ist sehr unwahr­
soheinlich. Aber Plutaroh kennt keine anderen, offenbar weil er- in
seinen Quellen - das ist in letzter Linie bei Aristoteles nur diese
angeführt fand.

2 In Justina Geschichte des Lykurg zeigt sich durchweg, dass
Trogus nichts weniger als eiu Ausschreiber war, sondern die versohie­
densten QuellGu mit grosser Umsicht in einander gearbeitet hat, ebenso
wie z. B. in der persischen Geschichte, Vgl. S. 90.
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auszuführen (lU 3, 10). Im tibrigen ist es sehr bezeichnend,
dass Aristoteles in der äusseren Geschichte der Verfassung, die
für ihn mehr nebensächlich ist, sich in den wesentlichen Pnnkten
an Ephoros angeschlossen, dagegen die Darstellung der Institutionen
völlig selbständig und abweichend. von ihm gegeben hat.

Während die ältere Auffassung die bestehende Verfassung abI
eine Einheit betrachtet, hallen die politiscllen Bewegungen der
Zeit des Pausanias zur Folge gehabt, dass man ältere und jüngere
Institutionen, angeblioh echt lykurgisobe Satzungen uud spätere
Neuerungen zu scheiden begann. So kam man zn de.l Grund­
7.ügen einer Verfassungsgeschichte, von der die Aelieren nichts
gewusst batten: Wie vielfaoh diese Dinge im vierhm Jahrhundert
diseutirt wurden, lehrt der Eingang des Heraldides Ponticus: 'niv
AaKEbatl.wviwv 'lToAITEiav T1V€t;; AUKOUp'flJJ lI'pOO'umou(jl 1t<lO"av,
ein Satz, der doch wohl aus der Einleitung von Aristoteles lI'OAI­
TEia AaKEballJoviwv excerpirt iat.

Ueber die Gesetzgebung sind wir mithin im reinen.
Die Aelteren fijhrten einfach die zu ihrer Zeit bestehemlen Insti­
tutionen auf Lykurg - oder. wie Hellanikos auf die en:ten Könige

die folgen einer ausgefi1hl'ten
der Gesetzgebung, welche sehr bestimmte praktische Ziele ver­
folgt und in Wirklichkeit mit Lylmrg gar nichts zu tIum hat.
Eine Ueberlieferung i1ber die spartanische Verfassungs­
geschichte gibt es nicht.

Wie steht es aber mit der Perso"n des Gesetzgebers?
Ziehen wir zunächst alles ab, was sich als Combination erweist.
Lykurg holt seine Gesetze von Kreta; mithin ergab sich von
selbst, dass er gereist war, und dass er bei der Gelegenlleit sieb
auoh die Institutionen des uralten Culturstaates Aegypten ansah,
war nur nattirlich. Ebenso entspringt die persönliche Begegnung
mit Homer die dann von den Späteren entweder aus ohrono­
logischen Bedenken rectificirt oder zu Combinationen i1ber (He
Schicksale der homerischen Poesie verwerthet wird demselben
Triebe, der die sieben Weisen an den Hof des geführt
oder Lylmrg und Zaleukos zu Schülern des Thaletas (Arist. pol.
II 12) gemacht hat 1.

1 Die des Homer und Lykurg ist dem
Ephoros überliefert: EVTuxöVTa b' d)<; (jJQ.()i TIV€<; KQ.l <O~i)ptp blaTpißovTI
EV Xitp. Dass er bei dieser Gelegenheit die homedschen Gedichte kennen
lernt und auch mitnimmt, wird Ephoros wohl schon erzählt haben i
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Von der Art wie Lykurg seine Gesetze durohgeführt habe,
ein klares Bild zu entwerfen ist keinem der Alten gelungen, wie
es denn ja auch eine ungeheuerliche Vorstellung ist, dass ein
Mann durch weise Vorschriften die ganze Lebensweise eines
Volksstammes umgestaltet. Dooh war os natürlich, dass man als
man die Gesetzgebungsgeschichte weiter ausbildete, auch einige
Ansohauliohkeit in dieselbe hineinzutragen versuchte. So meinte
Xenophon, Lykurg könne umnöglioh auoh nur versuoht haben,
seine Ordnung durchzuführen, ohne sich vorher mit den angese­
hensten Männern verständigt zu haben (8, 1 ETW flEVTOl ouh'
ETXEtPllO'<X1 oIwu Trponpov TOV ÄUKOOPTOV TauT11V T~V E\rraEiav
tm910'TaVal Trplv OP.OTvwp.ova<;; ETrOt~O'aTo TOU<;; KpaTlO'TouC; Tmv
€V T~ nOhEt). Diese llaben die folgenden aufge­
griffen, 1tm damit zugleich die Zahl der Geronten zu erklären:
es seien dreissig Genossen gewesen, von denen zwei zurücktraten,
meinte Aristoteles, während Spllairos es von Anfang an nur 28
sein liess. Wie es sich gehörte, wusste Hermippos zwanzig von
ihnen bei Namen zu nennen, darunter als wichtigsten Arthmiadas
(Plut. Lyc. 5 1). Dass diese ätiologische Erzählung zum Institut
der Gerusia sehr sehlecht stimmte, hat Aristotebs iibersehn: die
Geronten sind die Genossen des Lykurg müssen als kräf­
tige Männer gedacht werden - zur Einschüchterung der Bürger
lässt man sie bewaffnet. den Mar.kt besetzen.

In ähnlicher Weise erzählt Aristoteles pol. II 9 eine Ge­
schichte, Lykllrg habe uuch die Frauen zur Zucht bringen wollen,
habe das aber in Folge ihres Widerspruchs aufgeben müssen

aber dahinter mit Wilamowitz Horn. Unters. 26B irgend etwas weiteres
zu suchen, 'sehe ich keinen Grund. Dass Homer in Sparta belmnnt und
angesehen war, sagt Megillos in den platonischen Gesetzen III 680 c
llj.tEtt;; /)' aß xpwj.tEea j.tEv ('Of.!iJp4J) Ka.i ~Oll(€ TE KpaTElv TWV TotOlhwv
(der auswärtigen) TrOll'JTWV und wird überdies durch die systematische
AIJlkn.üpfUlIg' an die homerischen Gedichte bewiesen (Ueberfiihrung der
Leiche des Orestes, Geschlecht der TaUhybiaden, Herod. VII 159 u. a.).
Aber dass hier ein gegen die attische Redaction
und Interpolation des Solon und Pisistratos beabsichtigt sei, ist durch
nichts angedeutet, ebensowenig dass die Nachricht auf Dieuchidas zu­
rückgehe, was Wilamowitz voraussetzt.

1 Auch in diesem Capitel zeigt sich wieder Aristoteles als letzte
Grundlage der plutarchischen Version, während Ephoros auch bier nicht
erwähnt wird. Ebenso ist er die Quelle des Berichts über'die Krypteia,
welche Plutarch sogeru von Lykurg abwälzcrl möchte (Lyc. 28; verg1.
Heraclides pol. 2, 4).
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eine Erzählung, die bei den spätem Lykurgenthusiasten argen
Anstoss (Plut. Lyc. 14). Ebenso ist es nur eine Com­
bination, wenn Hippias behauptete, Lykurg sei sehr kriegerisoh
gewesen und habe viele Feldzüge mitgemaoht: entsprach das dooh
dem Charakter der von ihm gebildeten Spartaner. Die Späteren,
denen Lykurg der weise Gesetzgeber ist, der des rohen Kriegs
nicht bedarfl, wollten auch davon niohts wissen, so Bchon Deme­
trios von Phaleron (Plut. Lyc. 23). Gewiss spielt dabei die
Thatsaohe mit, dass man in der Ueberlieferung keine Kriege
fand, in denen Lykurg gekämpft hatte. Auf Tl'adition beruhen
alle diese Dinge so wenig wie der kindische Gedanke, den die
Eitelkeit dem alten Isokrates eingab, Lykurg habe seine Institu­
tionen denen der Athllner na(>hgeahmt (Panathen. 153).

Auoh über Lykurgs Tod hat es keine Ueberlieferung ge­
geben; sonst würde nioht ein jeder anders erzählen. Berodot
nimmt offenbar an, er sei in Sparta gestorben, sonst könnte er
nicht einfaoh erzählen, tnach seinem Tode (T4J <l€ AUKOUP"f'tJ TE­
AEUTtlO"aVTI) bauten sie ihm ein Heiligthum'. Die verschiedenen
Ansiohten der Späteren über seinen Tod zählt Plutaroh c. 31
auf: nach (einigen' starb er in Kirra, nach Apollothemis in Elis,
naoh Timaeus und Aristoxenos auf Kreta; Aristokrates, Hipparohs
Sohn, den wir als Erfinder müssiger Geschichten schon kennen
Bd. 41, 563, hatte die Legende von Solons Tod auf ihn übertragen:
man habe seine Asohe auf Kreta ins Meer gestreut, damit nicht
einmal seine Ueberreste nach der Heimath zurückkehren und
die Spartaner von ihrem Sohwur, den Gesetzen zu gehorohen, be­
freien könnten (ebenso Justin !II 3; Trogus hat also hier direkt
oder indirekt aus dieser späten Quelle gesohöpft!!). Diese Zu­
sammenstellung ist bei Plutarch aber nur ein Naohtrag zu der

1 Es ist sehr charakteristisch, wie in diesem Punkte die Darstel­
lung völlig gewechselt hat: bei Hel'odot stehen die militärischen Ein­
richtungen im Vordergrund, bei Xenophon werden sie eingehend dar­
gelegt, Plato macht dem Lykurg den Vorwurf, die ganze Staatsordnung

auf den Krieg zugespitzt zu haben, wie ihn Thibron deswegen
lobt (Arist. pol. IV 14). Bei Plutaroh dagegen ist von der militä­
rischen Ordnung kaum irgendwo die Rede.

S Stein (Kritik der Ueberlieferung über Lykurg, Progr. Glatz 1882)
und Wilamowitz S. 271 möchten die ganze Lykurgbiographie rur einen
Abklatsch der solonischen erklären. Nachweisbar ist das nirgends ausseI'
in diesem Punkte; aber da ist die auch nicht älter als das
zweite Jahrhundert v. Cbr.
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ausführlichen Erzählung von Lykurgs Ende, welche er c. 29
ohne Anstand gegeben hat. Nach derselben hat er erklärt, den
Gott nooh über einen Hauptpunct befragen zu müssen, und Könige,
Geronten und Volk schwören lassen, niohts an den Gesetzen
zu ändern, bis er aus Delphi zurüokgekehrt sei. Als dann ApoIl
erklärte, die Verfassung sei gut, habe beschlossen, seinem
Leben freiwillig ein Ende zu machen, damit die Spartaner für immer
durch ihren Eid gebunden wären, und sich der Nahrung ent­
halten. Dies ist die Erzählung des Ephoros gewesen, wie wir
aus Aelian var. hist. 13, 23 erfahren: hEIEt O€ "E<popoC;; a\JT()v
}..t,u!V btaKapTEpncravTa ~v q>uyfj (das ist ein entstellender Aus­
druck AeBans, der aus der Tendenz der an dieser Stelle zu­
sammengestellten Geschichten hervorgegangen ist] llrro8avElv.
Ferner berichtet Nic. Dam. fr. 57 Müller genau wie Plutarch,
und Nikolaos hat die ältere griechische Geschichte durchweg
aus Ephoros geschöpftl. Ueberdies schliesst bei Plutarch wie bei
Nikolaos der Abschnitt die Witkung nnd Dauer der lykurgi­
sehen Verfassung, der, wie wir Rh. Mus. 41, 567 sahen, aus Ephoros
stammt, unmittelbar an diese Erzählung. Nikolaos' nennt als Ort
seines Todes Krisa (= Kirra) ; was bei Plutarch c. 31 als An­
gabe der 0\ ,uEV angeftihrt wird, Lykurg sei in Kirra gestorben,
ist mithin die Darstellung dea EphoroB, die auch hier wieder zur
Vulgata geworden ist und daher bei Plutarch ausführlich gegeben
wird. Ich denke nun es Ruf der Hand, dass auch diese

. Erzählung des EphoroB auf Pausanias zurückgeht. Erst da­
durch erhält sie Werth und Beziehung: der Eid E/-l,u€VE1V Kai
xpncrEcr8m T~ Ka8EcrTlUalJ rrOAtTE{~ ,uEXPt~ lXv ErraVEA8lJ b Au­
KOÜPYO<;;, die Verpflichtung ,u'1h€v &nacraElv ,u'1hl: ,uETlXJ<IVElv
[also auch die Ephoren nioht zur :Maoht gelangen zu lassen]
besteht nooh für die Zeitgenossen des Pansanias in voller Kraft,
obwohl sie ihren Schwur meineidig Tag für Tag brechen und
dadurch die Verheissung des Orakels Tilv rrohw EvboEoTllT'1v bta­
,uEvElv T~ AUKouPIOU XPW/-lEVTlV rro}..tTEi~ zu Schanden machen lI.

Aus der Lykurglegende ist des weiteren auszuscheiden die
Erzählung von seiner Betbeiligung an der Stiftung der olympischen

1 VgI. fr. 36 über den Verräther Philonomoll; fr. 39. 40, über die
Eintheilung MessenienIl in fünf Dilltricte.

2 Man zu Erzählung die letzte Rede des Josna
im Buch Josua o. die eine ganz ähnliche Tendenz hat; vgl. Zeitllehr.
f. alttelltamentl. Wissensch. I S. 144.
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Spiele. Seit Aristoteles den Namen des Lykurgos [neben dem
des Iphitos?J auf dem Diskos in Olympia entdeckt hatte, der
die Satzungen des Festfriedens enthielt1, ist (liese Thätigkeit all­
gemein anerkannt worden 11 und Hermipp., der :&Ieister im Er­
finden thörichter Gesohiohten, hat· sich die Gelegenheit nioht
entgehn lassen, noch eine Geschicht.e dazu zu erfinden, wie Lykurg
durch eine geheimnissvolle Stimme zu dem \Verk aufgefordert
wird (Plut. Lyc. 23). Die älteren wissen von d61' Sache gar nichts,
auch Ephoros nicht. Ihm gilt vielmehr Iphitos als der alleinige
Stifter, die Lakedaemonier verbinden sich mit den erst um
Pheidon von Argos zu stürzen und die EHer für sich unschäd­
lich zu machen 3. Eine Sage oder Tradition, welche Lykurg mit
Olympia in Verbindung brachte, gab es mithin nicht, Ebenso wenig
aber kann die Diskosin8chrift eine aus dem Streben, die späteren
Beziehungen zwischen Sparta und Olympia durch eine Urkunde
als uralt nachzuweisen, hervorgegangene Fälschung sein. Denn
an einer derartigen Fälschung hatte in der Zeit, wo die Urkunde
ans Licht gezogen wurde, Niemand Intereese mehr. Ist die In­
schrift also, was ja auch ihre Form lehrt, alt und authentisch,
so steht doch fest, dass Aristoteles sich in ihrer Deutung geirrt
hat. Denn vor der Unterwerfung Messeniens hat Sparta mit Olympia
keine Beriihl"Ungen gehabt; in 0 L 15 erscheint zum ersten Male
ein Lakone unter den Olympioniken, und seitdem begegnen sie
uns dann fast bei jeder Feier. Del' Lykurg, von dem die Inschrift
redete, kann also nicht der spartanische Gesetzgeber sein. Hier
scheint mir Wilamowit.z' Deutung recht wahrscheinlich, dass die
Insührift die Satzungen der Festfeier an Gestalten der Heroen­
zeit anknüpfen wollte, dass der Lykurg des Diskos kein anderer
ist als der arkadische Heros Lykuorgos.

Was wir bisher kennen gelernt haben, sind geschichtlich
werthlose Combinationeu, die über das vierte Jahrhundert nicht
hinausreichen. Zwar etwas älter, aber um uicMa werthvoller
Rind die Versuche, Lykurgs Stellung in der Königsliste zu be­
stimmen. Im vierten Jahrhumlert gilt er allgemein als Mitglied des
Eurypontidengeschlechts, Sohn des Eunomos, Bruder des Polydclrtes,

1 Plut. Lyc. 1. Der 'Diskos des Iphitos' wurde noch zu Pausa-
11ias' Zeit (V 20, 1); die Inschrift wird nach seiner Beschrei-
bung etwa ausgesehen haben wie die des Bybou 1. gr. auto 370.

2 So von Till1aeos. Vgl. auch Hcrakl. Pont. 2, 3 Kal KOIVOV

ara60v TC!<; E"EXHp[a<; KaTEO'Tl'jO'E.
a Ephoros bei Strabo VIII 3, 33 = Diod. VIII 1,
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.Oheim des Chal'ilaos; Dieuchidas (vgI. Rb. 1't'1\1s. 41, 582) nannte
aucb seine 1Ylutter Dionassa. Diese Ansicht gilt dem Epboros
als allgemein anerkannt; da zn seiner Zeit die Einsohiebung
des Soos in den Stammbaum zwisohen dem Eponymos des Ge­
sohlechts Eurypon nnd seinem angeblichen Ahnherrn ProkIes
bereits stattgefunden hatte 1, war ihm Lykurg der seohste von
ProkIes und elfte von Herakles: I\UKOOpyOV b' öJloAoYEI0"6at
rrap& Tr<IVTWV ~KTOV (mo TIPOKA€OUc; TE'fOV€VlU Sb'abo X 4, 18
= Plut. Lyo, 1. Freilioh ist diese Angabe nur eine Correotur
der älteren, dass Lykurg Sohn des Prytanis und Bruder des
Eunomos einer Angabe, die Plutarcb auf Simonides zurück­
führt 2 und die später bei Phlegon fr. 1 wieder auftaucht; die
Correctur geht wohl darauf zurüok, dass mau um des Namens
willen den Gesetzgeber zum Sohn des EUlIomos machen wollte.
Denn dass nicht, wie so oft behauptet wird, der Name EunomOB
ans dem Umstand gebildet ist, dass ftir den Gesetzgeber ein
passender Vater gesucht wurde, geht ja daraus hervor, dass diese
Verbindung den älteren Quellen aucl1 unbekannt ist und sie dooh
den Namen des Eunomos kennen. Die Namen der ersten Eury­
pontiden, des Prytanis und Eunomos, sind zwar schwerlich
historiscll, aber doch weit älter als die Einreihung des Lykurg
in ihren Staumbaum.

V{enn Simonides wirklich so berichtet hat, wie Plutarch
erzählt, so hat er doch zu seiner Zeit mit seiner Ansicht sehr
allein gestanden. Denn Hellanikos weiss von Lykurg gar nichts,

1 Der spätere Stammbaum ist Proklos, Soos, Eurypon, Prytanis,
Eunomos, Polydektes. Dass Ephoros denselben so kennt, lehrt die an­
geführte Stelle; mithin beruht &11'0 EöpumilvTot; TOi) TTPOKMout; bei
Straba VIII 5, 5 auf einer FIiichtigkeit. Dagegen kennt Berodot den
Soos bekanntlich noch nicht (VIII 181) und da im Stammbaum Agis
ein Sohn des Eurysthenes ist, hat Soos keine Berechtigung. Er ist
lediglich zur Ausgleichung der Stammbäume eingeschoben. Dass die
Späteren auch von seinen Thaten (gegen KlaUor I) zu erzählen wissen
(Plut. Lyo. 2; anders Pausan. IU 7), ist wunderbar, wohl aber,
dass sehr angesehene neuere Historiker diese Geschichten als brauch­
bares Material verwerthet haben.

II Sohol. Plato rep. X 599, wo dieselbe Ansicht angeführt wird,
ist aus Plutaroh und einer Chronik combinirt, Sollte indessen die An­
gabe wirklich auf Simonides zurüokgehn? - Beachtenswerth ist, dass
bei Herodot VIII 131 Polydekt"s und Eunomos in Rdhell­
folge ersoheinen wie bei den Das hit indessen bei Simonides
naoh Plutltrohs Angahe nioht der Fan gewesen,
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Xenophon macht ihn zum Zeitgenossen der Herakliden, d. h. der
dorischen Wanderung (0 lap AUKOOPlO<;; KetTel TOU<;; <HpaKX€iba<;;
AEl€Tal l€VEO"eUl 10, 8), und nach Herodot war er der Oheim
und Vormund des Leobotes (Labotas), also Bruder des Echestratos
und Sohn des Agis. Letzteres ist. offenbar das, worauf es bei
dieser Version eigentlich ankommt: der Gesetzgeber ist der Sohn
des Ahnherrn des angeseheneren der beiden Königsgeschlechter,
des Herrschers, auf den nach der bei Ephoros (Sb'abo VIII 5, 4)
vorliegenden Erzählung die eigentliche Gründung des spa:--tanischen
8t.aates, die Unterordnung del' Perioeken und Hllioten unter die
dorischen Herren, zurttckgeht 1.

Wir sehen, eine geschichtliche Ueberlieferung hat es auch
ttber Lykmgs Stammbaum nicht gegeben; der einzige Punkt, den
alle Darstellungen gleichmässig festhalten, ist, dass er als Oheim
und Vormund eines regiel'Emden Königs seine Gesetze gab 2• Der
Grund dafür dürfte einfach der sein, dass einem Gesetzgeber nach
spartanischer Anschauung die königliche Machtstellung eben so
wenig fehlen konnte, wie nach römischer. Die Königslisten aber
waren, als die Erzählung von Lykul'g aufkam, längst :lixirt, sein
Name lies sich darin nicht mehr unterbringen; so blieb nichts
übrig, als ihm wenigstens die königliche Machtbefugniss in der
Stellung eines Vormunds zu geben.

Wen11 die Ordnung des spartanischen Staates auf Lykurg
zurückging, 80 muss vorher UnOl'dnung geherrscht haben: So
berichten denn auch Herodot und Thukydidell I 18. Nur weitere
Ausllpinnung dieses Motivs ist es, wenn bei Aristoteles (pol. VIII
12) Oharilaos zum Tyrannen B, umgekehrt bei Plutaroh zum

1 Daher erzählt Plut. Lyc. 2 von Agis' Zeitgenossen Soos: ~qJ' öfj
Kai TOU<;; E1AWTa<;; ~'lTOlfJaaVTo bOUA01J<;; 01 2:'!'tapTläTal. - Beruht der Sieg
der Ansicht, Lykurg sei ein Eurypontide, auf der leitenden Stellung,
welche die Eurypontiden Archidamos, Agis, Agesilaos eingenommen
haben? Zu· ihrer Zeit war das Agiadengeschlecht durchaus in den
Hintergrund gedrängt.

2 Im Detail variireti auch hier die Angaben: naoh Herodot gibt
er die Gesetze gleioh beim Antritt der Vormundsohaft, und diese Dar­
stellung, die natürlich das ursprüngliche ist, hat auoh Justins Quelle
wieder aufgenommen. Ephoros dagegen, resp. die bei ihm vorliegende
Version, benutzt die Ueberlieferung von der Vormundsohaft, um Ly­
kurgs Uneigennützigkeit ins Lioht zu stellen und zugleioh ein Motiv
für die Reise nach Kreta zu gewinnen, und lässt die el'st
nach der Rückkehr eintreten.

a Ebenso Harael. poliL. 2, 4.
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Schwächling, der keine Ordnung halten kann, gemacht wird.
Ephoroshat dies Motiv nicht benutzt; nach ihm wandelt, wie
wir oben sahen, Sparta schon vor Lykurg auf verständigen
Bahnen, und ähnlich ist die Auffassung in Platos Gesetzen. Bei
Plutarch dagegen (Lyc. 2) ist die alte Auffassung wieder aufge­
nommen l •

Es gibt mithin eine alte U eberlieferung üb er den
Gesetzgeber ebensowenig wie über sein Werk. Plutarch
hat vömg Recht, wenn er seine Biographie mit den Worten be­
ginnt: (Betreffs Lykurgs gibt es keinen Punkt der Ueberlieferung,
der unbestritten wäre'; aber er hat nicht gewusst, die Consequenz
ans dieser Thatsaehe zu ziehen. Das Ergebniss kann uns nicht
befremden; denn in Sparta gibt es überhaupt keine Ueberlieferung,
die über den Anfang des sechsten Jahrhunderts, die Zeit der Kö­
nige Leon und Agesilrles (Her. I 65), hinaufragte. Dass Messenien
unterworfen war, lehrte der Augenschein; dass das aber unter
König Theopomp stattgefunden 11atte, wusste man nioht aus der
Ueberlieferung, sondern aus Tyrtaeos' Liedern. Denn vom zweiten
Krieg, dessen Realität wiederum Tyrtaeos bezeugte, wusste man
nioht einmal so viel; unter welche Könige er fiel, war gänzlich
unbekannt, da ihre Namen bei Tyrtaeos nicht vol'1l:amen. So
ist Theopomp der einzige König der älteren Zeit, von dem man
überhaupt etwas zu erzählen wusste!! - daher wird er wohl auoh
ZUm Urheber des Ephorats und der Zusatzrhetra gemaoht sein.
Es ist also schon a priOli unmöglich, dass über die Verfassungs­
gesohichte des neunten Jahrhunderts irgend welche Ueberlieferung
existiren könnte. Nur von der Urzeit des Staates, der Gründungs.
geschiohte und dem was damit zusammenhing, erzählte man wie

1 In einer eigenartigen Umgestaltung erscheint dieselbe bei Iso­
krates"panath. 177 ff. Danach 11errschten bei den Lakedaemoniern zu
Anfang die grössten Wirren (oTo.Ota0(11 f!EV cpo.otv aOTouc;; 01 TiiK€{vwv
thptßOOVT€,> WC;; oöMvac;; ~AAOUC;; TWV 'EAAl1VWV), bis die 1J.€1l:ov TOO
'Il:AiJ90uc;; CPPOVOOVT€C;; sich selbst zu Herren, die übrigen zu Perioeken
und Heloten machen. Das ist also ungefähr dasselbe, was Ephoros
berichtet bat, Eurystbenes und Prokies den Unterworfenen das
Bürgerreoht gegeben, Agis habe diese Massregel wieder rückgängig

2 ,Dass iu der spätesten Ueberlieferungsschioht, bei Pausltllias,
auch die meisten der älteren Könige mit einzelnen Thaten ausstaffirt
sind, ist nur in der Ordnung. - Die beruht nicht
auf spartanischer ITeberlieferullg, sondern ist die Gründungssage von
Tarenlt.
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überall BO auch in Sparta gern (Plato Hippiaa maior 285 'l1'€pl
TWV TEVWV TWV TE ~PWWV 1<11\ TWV aVepW'l1'WV, 1<al TWV l<aTOI­
Kt(j(:WV, l1Je;; TO apxa'lov EKTl<1en<1aV al 'l1'OA€tr;;, Kai <1UAAnßbnv
1Ta<1l1r;; 'file;; aPX11l0AOrlar;; fjbt<1Ta &KpOWVTat), und darauf be­
zügliche Sagen und Geschichten sind uns denn auch von Herodot
an genug erhalten,

Deber den Ursprung ihrer Staatsol'dnung sich den Kopf zu
zerbrechen hatten dagegen die Spartiaten wenig Veranlassung',
Ihnen war dieselbe ja nicht, wie sie den übrigen erschie.l, etwas
Seltsames und Fremdartiges, sondern etwas durchaus Na',urwüch­
siges, welches sie von den Vätern und diese wieder von den
Ahnen überkommen hatten, Man lebte in Sparta getreu den
Satzungen des Aigimios, des alten dorischen Urkönigs, von dessen
drei Söhnen 1 alle Dorer abstammten2; die Ordnung dea Staates
geht zurück auf die Zeit seiner Gründung, auf König Agis, oder
auch auf Eurysthenes und Prokies, welche die Dichter als die
Ahnen de}' beiden Königsbäuser nennen 3. Die Schirmherrn des
Staats sind Zeus und Athene, die Götter, denen der König
das feierliche Opfer darbringt, ehe er auf einem Kriegszug
die Grenze überschreitet (Xen, rep. Lac. 13, 2), und die im
Mittelpunkt des Landes als <syllanische' Götter - oder was
sonst für ein uns nicht mehr deutbares Beiwort in der Namens­
form der Rhetra stecken mag - ihr Heiligthum haben., Daneben
kommt dann allmählich, und vermuthlich erst als man sich seit den
Perserkriegen der Eigenart der heimischen Ordnung mehl' bewusst
wurde, der Glaube auf, dieaelbe sei eine Schöpfung des Lykurgos,
dieser habe seine Ordnungen aus dem stammverwandten Kreta
geholt, wo man nach den Satzungen des Minos, die von Zeus
stammten, in ähnlicher Organisation lebte, wie in Sparta, Mit

1 Dass in unserer Ueberlieferung Hyllos nicht Sohn, sondern
Adoptivsohn des Aigimios ist, ist handgreiflioh ein harmonistischcr
Ausweg der genealogischen Poesie, welche die Aufgabe hatte, die Nach.
kommen des Argivischen Herakles zu den Dorern zu bringen. FÜr die

,Dorer selbst ist Herakles natürlich kein Argiver oder Thebaner, son·
dern eben ein Dorer gewesen, der Ahnherr ihrer angestammten Könige,

2 Pindar Pyth. I 120: e€AOVTl bt TIa/lcpUAOU Kai /lav 'Hpm<:AEIMv
€KTOVOI /lxeal<; {hl'O TaUTE'mu valovn:t; al€t /lEVHV 'l'Ee/1010'IV EV A1YI/l100
.o.WPI€t<;. Im vierten Jahrhulldel't hä.tte man gesagt: EV 'l'€e~lOl(11 Au·
KOUPTou,

S Vgl. den Anhang.
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diesem Glauben war zugleioh die Aufgabe gegeben, den Lykurg
irgendwo in der Gesohichte unterzubringen.

Wer ist denn nun dieser Lykurgos~ Das was wir
sicher von ihm wissen, ist, dass er ein Gott war, der in Sparta
hoch verehrt wurde, ein \EpOV und ein jährliohes Opferfest hattel.
Ein alter Spruch des delpllisoben Orakels erkannte ihn zögernd
als Gott an; daduroh soll, wie eS scheint, sein Cult legitimil·t
werden. Dass der spartanische Gott Lykurgos identisch iatmit
dem arkadischen und attisohen Heros, ist höchst wahrscbeinlich;
icb stimme den Ausführungen von Wilamowitz durchaus bei, der
in diesen Gestalten eine Abzweigung des Zeus Lykaios erkennt
und auf diesem Wege auch die Identität des spartanischen Lykurg
mit dem olympischen rettet: sie sind beide keine historischen,
sondern mJ'tbische Gestalten.

Auf diese mytbische Gestalt bezieht sich denn auch die
einzige Erzählung der Lykurglegende, welche wir noch zu be­
sprechen haben: Lykurg sei auf Widerstand gestossen und Alkan­
dros habe ibm mit dem Stooke ein ausgesohlagen.' Daher

die Spat·tauer in der Volksversammlung keine Stöcke bis
auf diesen heisst es, wie im Alten Testament. Zur Erinnerung
an den Vorfall baute einen Tempel der Athena Optilitis,
der 'Augengöttin >2. Dass die Geschichte alt ist, wird dadurch
verbürgt, dass bereits Dioskorides, Ephoros' Zeitgenosse und Mit·
schüler, eine abgeschwäohte Version gab: das Auge sei verletzt,
aber wieder geheilt worden. Dass sie nioht aus der' Rolle des
Gesetzgebers herausgesponnen ist, liegt auf der Hand; vielmehr
ist sie offenbar mythisch. Ein einäugiger Zeus Lykurgos ist ja
eben so gut denlrbar, wie der einäugige Wotan. Im übrigen ist
es bezeichnend, dass Lykurg hier in Verbindung mit Athene er­
scheint, die ja mit Zens zusammen die Schutzgöttin des Staates
ist. Es ist das ein Fingerzeig dafür, auf welohem Wege aus
dem Sohutzgott Zeus der Gesetzgeber Lykurgos geworden ist.

1 Herod. I 66 Ttj} AUlWUP'f4J T€A€UT~ClllVTt t€POV €ladfJ.€V01 a€ßoVTat
fJ.€'fdAUJ~. Ephoros bei Strabo VIII 5, 5 AUKOUPT4J t€POV tbpOüGclI (TOU~

AaK.) Kai 6u€o6m KaT' Iho<;. Aristoteles bei Plut. Lyo. 31 {EpOV TE Tap
eaTIV aÖTOO Kai Göoucn Kal.!' EKaO"TOV eVllXUTQV 00<; l.!€tj}. Erst Nic. Dam.
ir. 57 Müller hat aus dem Gotte einen Heros gemaoht.

11 Plut. Lyc. 11. Pausan. III 18, 2. Auch Aelian v. hist. XIII 23
erwähnt sie (mit der Belnllrkuug, dass er nach einigen das Auge durch
einen Steinwurf verlor), und sohUesst daran Ephoros' über Ly·
kurgs Tod. Also ist Ephoros vielleicht auch hier Quelle.

Rhein. Mull. f. Philol. N. F. XLII. 7
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Zu dem Cult des Gottes Lykurgos werden auoh die Fest..
versammlungen an den l\uKouplib€e;; genannten Tagen gehört
haben. Naoh Plutarobs Ausdruok (Lys. 31) soheint es ein gen­
tilioisclles Fest gewesen zu sein: C I,ylmrgs Gesohleoht ist mit
seinem Sohne Antioros ausgestorben, 0\ b' haipm K(Ü olKElm bta­
boX~v TLva Kat l1uvobov Errl nonou<;; Xpovou<;; blUJlElval1av KaTE­
I1Tl1l1av KaI. Ta<;; ilJlEPU<;; EV ut.;; l1uV~PXOVTO l\uKouPliba<;; rrpol1l1­
TOpWl1av' .

Anhang.

po llie Stamlnbäume der lukonisehen Königshäuser.

Ich habe oben angedeutet, dass ich die Könige Eurystllenes
und Pro kIes weder für gesohichtliche Herrscher nooh für Ge­
stalten der Volkssage halte. Zu einer ausführlichen Begründung
ist an dieser Stelle kein Raum: die Voraussetzung einer gründ­
lichen Kritik der Uebedieferungen über die doris<,he Wanderung
ist auoh hier die Reconstruktion des Beriohts des Ephoros, die
unter anderem vor solchen Missgriffen bewahren wird, wie dem,
dass die 1'Jurysthiden bei Polyaen I 10 mit dem Gesohlechte des
Eurysthenes identisch wären und dass man überhaupt aus dieser
Stelle fiir die ältere spartaniselle Geschichte irgend etwas lernen
lrönnte. Hier möchte icl1 nur auf die Thatsache aufmerksam
machen, dass mit Ausnalllue der Temeniden von Argos keines
der Heraldirlengeschlechter nach dem Namen bezeichnet wird,
welchen die Ueberlieferung an seine Spitze stellt. In Sparta
herrschen die Agiaden und EurYlJontiden, deren Eponymen Söhne
des Eurysthenes und ProkIes sind; in Messenien die Aepytiden,
die nach dem Sohne des Kresphontes benannt sind, in Korinth
die Bakchiaden, die sich von Bakcbis ableiten, dem vierten Nach­
kommen des Heralrliden Aletes, der K01"inth eroberte. Ebenso
heisssn die attischen Könige Medontiden nach dem Sohne des
Kodros, die von Lesbos Penthiliden nach dem Sohne des Orestes,
die von Makedonien Argeaden [wahrscheinlich] nach Argaeos
dem Sohne des Perdikkas. Diese Erscheinung kann nicht Zufall
sein: vielmehr sehen wir hier sehr deutlich die Fuge, welche
Mythos und Gesc1Üchte verbindet. Jedes Geschlecht leitet nach
antikel' Anschauung seinen Namen her von einem eponymen Abn­
herrn, der im Stammbaum den ältesten in der Erinnerung be­
wahrten Namen sei es direkt, sei es, was von den Eurypontiden
wahrscheinlich ist, nach Einschiebung mehrerer Mittelglieder vor-
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geordnet wird, aher im allgemeinen nicht historisch ist 1. Diesen
Eponymen sind nun in den griechischen Stammbäumen durchweg
mythische Gestalten vorangestellt. Das ist nicht das Werk einer
spontanen Thätigkeit des Volksgeistes, sondern einer durchaus
künstlichen Thätigkeit, welche mit vollem Bewusstsein versucht,
die Herrschergeschlechter der Gegenwart mit den Gestalten der
Sage zu verbinden, genau gleichartig der Art wie aie mittel­
alterlichen und modemen Genealogen den Ursprung der modernen
Völker an die Heroen des Alterthums anknüpfen. Diese künst­
liche Verknüpfung ist in Griechenland das Werk der Dichter,
vor allem der sogenannten hesiodischen oder genealogischen Poesie.
Wer volksthümliche Ueberlieferung darin sucht, verkennt die Ent­
wickelung vollkommen.

Für Sparta können wir direkt beweisen, dass die traditionelle
Urgeschichte des Staates das Werk fremder Dichter ist, welche
die bestehenden Zustände in ihrer Weise zu erklären versuchten;
die einheimische Ueberlieferung hat auf die Gestaltung der Sage
gar keinen Einfluss ausgetibt. Von Eurysthenes und ProkIes
wusste man in Sparta gar nichts: als des Staates galt
Agis 0.). Was unsere Ueberlieferung von dem Zwillingspaar
erzählt, ist handgreiflich weiter nichts als eiu Versnch zu er­
klären, warum ihr Andenken in Sparta verschollen war: sie
hätten, berichtete Ephoros, den Unterworfenen gleiche Rechte mit
den Dorern verliehen, Agis habe das riickgällgig gemacht. Auf
die kiinstliche Art, wie die Herakliden mit den Dorern verbunden
werden, ist oben sohon aufmerksam gemaoht: den Dorern selbst
galten ihre Herrsoher als die Söhne des kriegerischen Sta.mm­
gottes, unter dessen Sohutz sie auf Eroberung auszogen und das
reiche Ackerland des Peloponnes gewannen: an' 'HpaKAfjo~ rap
&V1K~TOU lEVO~ €'(jT€ singt Tyrtaeos, 'Zeus selbst hat den Hera­
ldiden diese Stadt gegeben' (fr. 2. 11). Dass man uuter der
Führung zweier Säuglinge die neue Heimath erobert habe, wie
die Diohter erzählen, ersohien den Spartanern undenkbar: die
Namen und den allgemeinen Gang der Ereignisse adoptirte man
aus der poetischen Darstellung, denn diese trat mit der ge­
waltigen Autorität eines Literaturwerks dem noch uugebildeten
Volke entgegen; aber man corrigirte sie dahin, dass der Vater

1 Ebenso bezeichnet z. B. bei den Persern der Name Achaemenes
keine historische Persönlichkeit und wird daher auch von Darius nicht
als König gerechnet: Gesch. des Alterth. I § 466.
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der Zwillinge das Land erobert habe und dann erst gestorben
seil. Die Herleitung der heiden Königshäuser von den Zwillings­
kindern ist ein naiver Versuch, die auffallende Erscheinung des
Doppelkönigthums zu erklären, der aber mit den real~n Ver­
hältnissen schlecht stimmte: denn die beiden Häuser waren kei­
neswegs, wie diese Erzählung annahm, gleichberechtigt, sondern
die Agiaden die angeseheneren. Auch hier wagte man nicht der
Autorität der Dichter direkt zn widersprechen: man hat, so er­
zählten die Spartaner dem Herodot, durch genane Beor.achtung
der Mutter herausgefunden, dass Eurysthenes, der Ahnh'3rr der
Agiaden, früher geboren war als sein Bruder und ihm daher grössere
Ehren erwiesen 2.

Diese Dinge erzählten die Lakedämonier, wie Herodot uns
mittheilt, (abweichend von allen Dichtern' (VI 52 AUK€balJ.lOVLOl
yap OJ.lOAOyEOVT€~ OUbEVl, TCOlTJTfj AEYOU<n • • • Tafmx J.l€V AUK€­
batJ.lOV101 AEYOUOl /-lOUVOl 'EAAfjVUlV). Es ist mir unbegreiflich,
wie man allgemein hat annehmen können; der lakonische Bericht
sei der ältere und volksthümliche, der poetis(}he bel'uhe auf Ent­
stellung. Es liegt doch auf der Hand, dass die lakonische nur
eine nachträgliohe Correctur der dichterisohen Version ist und
nie entstanden wäre, wenn die letztere nicht vorgelegen hätte.

Für die Geschichte ist das Resultat, dass im s te n
Falle die Söhne des Agis und EurYIlon die ältesten geschicht­
lichen Könige Spartas sind. Chronologisch bestimmbar sind zuerst
Polydoros und Theopomp, die in die Zeit des ersten messenischen
Krieges um 720 fallen; über diese reicht der Stammbaum der Agiaden
im besten Falle um sieben, der eurypontidische um fünf (wahr­
scheinlich nur um drei) Glieder hinauf. Das heisst mit anderen
Worten: die historisohe Erinnerung in dürftigster, genealogischer
Form reichte in dem angeseheneren der beiden Königshäuser
bis etwa zum Anfang des neunten Jahrhunderts hinauf - eine

1 So ausser Berodot auch Xenophon Ages. 8,7. - Charakteristisoh
ist auch, dass Aristodemos vor seinem Tode noch die Zwillinge als
Kinder auerkennen muss: TauTYJv OE (Argeie) 'rEK€'iV b{OU/l(J., €1tt06VT<J.
OE TOV 'Aplcr1'ooYJlloV 1'0. 1'€KVa VOU<141 T€AEUTdv.

2 Bei }f]phoros wird dies Verhältniss umgekehrt: Prokies gilt
bei ihm für den tüohtigeren der beiden Zwillinge, der Sparta gründet
(daher auch Polyaen 1 10), während Eurysthenes nichts geleistet hat
(Strabo X 4, 18. Cicero de div. II 90). Mlln sieht wie im vierten Jahr­
hundert die Eurypontiden in den Vordergrund gedrängt werden,- fast
wie Jakob dem Ellau den Rang abläuft.
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Thatsache die zu allem was wir sonst von der äUesten griechischen
Geschichte wissen, vollständig stimmt. Wie viele Generationen
von bereits vorbeI' auf dem Thron gesessen haben mögen
und in welche Zeit die Eroberung des hohlen Lakedaemon durch
die Dorer gefallen ist - darauf vermag deI' Stammbaum weder
positiv noch negativ irgend eine Antwort zu gewähren.

Nachtrag zu Rh. Mus. XLI S. 580,

Der Zweifel, ob das für die Einsetzung des Epllorats, d. h.
richtiger für den Beginn der Aufzeichnung der Ephorenliste,
überlieferte Datum 755/4 historisoh sei, ist unbegründet, Denn
die Angabe des Eusebios, dass mit Alkamenes das Königthum
in Sparta aufhörte, besagt Ja, in die Auffassnng seiner Quclle
zurüokübersetzt, niohts anderes, als dass es von jetzt an nioht
mehr nöthig war, in der spartanischen Chronologie nach den
immer llnsichel'll Königsjahren zu rechnen, sondern die Liste der
jährlich wechselnden und damm chronologisch weit werthvollern
Ephoren, deren Vorsitzende überdies in der Folgezeit als eponyme
Beamten an ihre Stelle treten konnte. Wir dÜl·fen
daher nicht daran zweifeln, dass den Alexandrinern eine mit dem
angegebenen Jahr beginnende Liste der Ephoren wirklich vor­
gelegen hat.

Breslau. Eduard Meyer.




